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Diskussionsbeitrag: Vorgezogene Ausgleichs
maßnahmen im räumlichen Zusammenhang  
am Beispiel der Zauneidechse

Zusammenfassung
Mit diesem Diskussionsbeitrag wird ein Ansatz vorgestellt, wie der Suchraum für vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) bei Betroffenheit von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der 
Zauneidechse (Lacerta agilis) erweitert werden kann, um den Eintritt des Verbotstatbestandes nach 
§ 44 Absatz 1 Nummer 3 Bundesnaturschutzgesetz bei genehmigtem Eingriffen oder nach Baugesetz-
buch zulässigem Bauvorhaben zu vermeiden.

Abb. 1: Bei Eingriffsvorhaben können Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten der Zauneidechse (Lacertis agilis) zer-
stört oder beschädigt werden. In diesem Fall ist es nicht 
immer leicht, geeignete Flächen für einen vorgezogenen 
Ausgleich im räumlichen Zusammenhang der beschä-
digten Lebensstätten zu finden, um den Eintritt des Ver-
botstatbestandes nach dem besonderen Artenschutz-
recht zu verhindern (Foto: Michael Schwartze/piclease).

1. Einleitung
Der besondere Artenschutz nach § 44 Absatz 1 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) kennt drei planungs-
relevante Verbotstatbestände: das Tötungsverbot, das 
Störungsverbot und das Beschädigungs- und Zerstö-
rungsverbot. Das Beschädigungs- und Zerstörungsver-
bot bezieht sich auf die Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten der besonders geschützten Arten (hier auch zusam-
mengefasst als Lebensstätten). Für die Bewertung des 
Verbots kommt es daher entscheidend auf deren Ab-
grenzung und den Erhalt der ökologischen Funktion im 
räumlichen Zusammenhang an. Aufgrund der regelmä-

ßigen Betroffenheit und der besonderen Lebensweise 
der Zauneidechse (Lacertis agilis) wird in diesem Bei-
trag diskutiert, wie der Suchraum für vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen bei betroffenen Lebensstätten der 
Zauneidechse erweitert werden könnte.

2.  CEFMaßnahmen im räumlichen 
Zusammenhang am Beispiel der 
Zauneidechse

Beschädigte oder zerstörte Fortpflanzungs- und  
Ruhestätten können bei genehmigtem Eingriff oder  
zulässigem Bauvorhaben nach dem Baugesetzbuch 
(BauGB) durch Ausgleichsmaßnahmen vorgezogen 
kompensiert werden (§ 44 Absatz 5 Satz 3 BNatSchG). 
An diesen vorgezogenen Ausgleich (auch CEF-Maß-
nahmen; CEF = continuous ecological functionality) 
werden drei fachliche Anforderungen gestellt:

•  Kein Time-Lag: Die Maßnahme muss vor dem zu-
lässigen Eingriff oder zulässigen Bauvorhaben nach 
BauGB umgesetzt werden und wirksam sein. 

•  Hohe Erfolgswahrscheinlichkeit: Eine zeitnahe Be-
siedlung der neu geschaffenen Lebensstätte muss 
„mit einer hohen Prognosesicherheit“ zu erwarten 
sein (LANA 2010).

•  Räumliche Nähe: Durch die Maßnahme muss die öko-
logische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und 
Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin  
erfüllt sein.

Maßnahmenflächen für einen vorgezogenen Ausgleich 
müssen also in räumlicher Nähe zur betroffenen Le-
bensstätte liegen. In der Planungspraxis wird häufig, 
ausgehend von der Fläche einer Lebensstätte, die 
durch einen Eingriff zerstört oder beschädigt wird, im 
Aktionsradius der betroffenen Art nach möglichen Flä-
chen gesucht (Abbildung 2). Doch über genau diese Ak-
tionsradien der Tierarten sind sich auch Experten mit-
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Abb. 2: Suchraum für vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die Zauneidechse, ausgehend von Lebensstätten, die durch 
einen Eingriff zerstört oder beschädigt werden (eigene Darstellung).

unter nicht einig. So schwanken die Angaben bei der 
Zauneidechse von 40 m (Blanke & Völkl 2015) bis 
500 m (laufer 2014). Für das FFH-Monitoring schlägt 
das Bundesamt für Naturschutz (Bfn & Blak 2015) 
vor, Vorkommen von Zauneidechsen mit einem Ab-
stand von bis zu 200 m als gut vernetzt zu bewerten. 
Dies könnte auch als Anhaltspunkt für die Planung von 
CEF-Maßnahmen dienen.

Ungeachtet der Aktionsradien, stellt sich zunächst die 
Frage, welche Flächen als Ausgangspunkt für die Suche 
nach geeigneten Ausgleichsmöglichkeiten dienen kön-
nen. Die LANA (2010) stellt klar, dass die Flächen für 
CEF-Maßnahmen in Frage kommen, „die in einer en-
gen funktionalen Beziehung zur betroffenen Lebens-
stätte“ stehen und „entsprechend dem artspezifischen 
Aktionsradius“ erreichbar sind. 

Das ist auf den ersten Blick eindeutig. Wenn aber grö-
ßere zusammenhängende Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten betroffen sind, kann es einen Unterschied ma-
chen, ob der Komplex der Lebensstätten oder die vom 
Eingriff betroffene Teilfläche Ausgangspunkt für die  
Suche nach geeigneten Maßnahmenflächen ist. 

Die Überlegung lässt sich am Beispiel der Zauneidech-
se festmachen. Ihr Lebensraum besteht aus Sonnplät-
zen, Gelegemöglichkeiten und Versteckplätzen. Die  
LANA (2010) gibt den Hinweis, dass bei Arten mit  
kleinen Aktionsradien und sich entsprechend über-
schneidenden Lebensraumbestandteilen, das „weitere 
Umfeld mit einzubeziehen und ökologisch-funktionale 
Einheiten“ zu bilden sind. Demnach hat die weite Aus-
legung bei den Lebensstätten der Zauneidechse zur 
Folge, „dass nicht mehr einzelne Eiablageplätze (…), 
sondern ein größeres Areal bis hin zum Gesamtlebens-
raum des Tieres“ als Fortpflanzungs- und Ruhestätte zu 
betrachten ist. Im Falle eines linearen Vorkommens von 
Zauneidechsen, beispielsweise entlang von Bahntras-
sen, böten sich dann deutlich größere Suchräume für 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, denn die Flächen 
hätten weiterhin einen Anschluss an den Lebensstät-
ten-Komplex (Abbildung 3).

3. Diskussion
Ziel einer vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme ist es, 
die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang 
zu erhalten. Das Zerstörungs- und Beschädigungsverbot 
ist zwar individuenbezogen auszulegen. Der Verbotstat-
bestand kennt also keine Relativierung durch einen Po-
pulationsbezug. Im Fall der Zauneidechse ist die Le-
bensstätte jedoch nicht kleinräumig abgrenzbar, son-
dern ein Komplex aus Gelege- und Sonnplätzen einer 
Fortpflanzungsgemeinschaft.

Wenn dieser Komplex als Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätte zu betrachten ist, erscheint es im Falle der Zau-
neidechse sinnvoll, das der vorgezogene Ausgleich hie-
ran räumlich anknüpft. Für die Flächenauswahl wäre 
dann nicht entscheidend, ob die einzelne Zauneidechse 
die Maßnahmenfläche selbstständig erreichen kann, 
sondern der räumliche Anschluss an den Komplex.

Um entsprechende Maßnahmen auch außerhalb der 
Aktionsradien (ausgehend vom Eingriffsort) der Zaunei-
dechse, aber eben angrenzend an den betroffenen Le-
bensstätten-Komplex zu realisieren, kann daher eine 
Umsiedlung der Individuen erforderlich werden. Ob die-
se den Tatbestand des Fangverbots nach § 44 Absatz 1 
Nummer 1 BNatSchG erfüllt, ist abhängig vom Einzel-
fall. Die Rechtsprechung ist in dieser Frage nicht ein-
deutig. Häufig wird die Auffassung vertreten, dass zur 
Sicherheit eine Ausnahme beantragt werden sollte. 

Dass aber der Gesetzgeber dazu neigt, bei vorgezo-
genen Ausgleichsmaßnahmen gezielte Umsetzungen 
von Individuen zuzulassen, deutet sich im Zuge der ge-
planten Novellierung des Artenschutzrechtes im 
BNatSchG an. Der vorliegende Kabinettsentwurf ent-
hält in § 44 Absatz 5 BNatSchG folgenden Passus: 
„Das Verbot des Nachstellens und Fangens wild leben-
der Tiere […] liegt nicht vor, wenn die Tiere oder ihre 
Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen 
Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung 
oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Ent-

Abb. 2: Suchraum für vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die Zauneidechse, ausgehend von Lebensstätten, die durch 
einen Eingriff zerstört oder beschädigt werden (eigene Darstellung).
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Abb. 3: Vorschlag zur Erweiterung des Suchraums für CEF-Maßnahmen bei Betroffenheit von Lebensstättenkomplexen am 
Beispiel der Zauneidechse (eigene Darstellung).

nahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhal-
tung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten gerichtet ist, beeinträchtigt werden 
und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind“ 
(BMUB 2017).

Abschließend ist noch zu betonen, dass der vorgeschla-
gene Ansatz zwar auf verschiedene Reptilien- und Am-
phibienarten übertragen werden könnte, die ebenfalls 
Lebensstätten-Komplexe besiedeln. Bei Arten mit grö-
ßeren Raumansprüchen hingegen, ist die Fortpflan-
zungsstätte in der Regel klar abgrenzbar. So ist bei 
Greifvögeln der Horst als Fortpflanzungsstätte eindeu-
tig definierbar und damit bei Betroffenheit im Sinne von 
§ 44 Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG Ausgangspunkt für 
die Suche nach geeigneten CEF-Maßnahmen im räum-
lichen Zusammenhang. Aufgrund der größeren Aktions-
radien dieser Arten erweitert sich entsprechend der 
Suchraum im Vergleich zu weniger mobilen Arten.
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